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Benutzerordnung für die Nutzung von IServ an der 

Comenius-Gesamtschule der Stadt Voerde 
 

Präambel 

Die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften und anderen Mitarbeitern (im Folgenden: 

Nutzer) als Kommunikations- und Austauschplattform IServ zur Verfügung.  

Optional: Diese Plattform kann mit einem eigenen Zugang sowohl über die PCs im lokalen Schulnetzwerk 

als auch von jedem Computer bzw. Handy mit Internetzugang außerhalb der Schule genutzt werden.  

Diese Benutzerordnung enthält verbindliche Regeln für die Nutzung der Plattform IServ für alle Nutzer. 

 

IServ dient im pädagogischen Netzwerk ausschließlich der schulischen Kommunikation und ermöglicht 

allen Nutzern, schulbezogene Daten zu speichern und auszutauschen. Alle Nutzer verpflichten sich, die 

Rechte anderer Personen zu achten.  

Nutzungsmöglichkeiten 

Die Schule entscheidet darüber, welche IServ-Module wann für den innerschulischen Gebrauch 

freigeschaltet werden und welcher Nutzerkreis zu diesem Zugang erhält. Um IServ nutzen zu können, ist 

eine Einwilligung des Nutzers / der Erziehungsberechtigten notwendig. 

In der Regel dürfen besondere Arten personenbezogener Daten (sensible Daten) mit dem IServ 

Schulserver nicht verarbeitet werden, da diese einem erhöhten Schutzniveau unterliegen. Details regelt 

das Schulgesetz / die für die Schule gültigen Verordnungen. 

Netiquette  

Für die auf der IServ-Plattform zur Verfügung gestellten Messenger-Rooms und Foren gelten folgende 

Regeln:  

• Alle Benutzer verpflichten sich zu einer respektvollen Kommunikation miteinander. 

• Verboten sind rassistische, pornographische oder Gewalt verherrlichende Äußerungen oder 

Bilder / Videos.  

• Die Verwendung irreführender Nicknames ist untersagt.  

• Meinungsverschiedenheiten sind wie üblich sachlich auszutragen.  

• Persönliche Beleidigungen sind nicht zulässig.  

• Ganze Wörter oder Sätze in Großbuchstaben stehen im Messenger/Chat für lautes Schreien.  

Das ist unhöflich und in den Chats und Foren unserer Schule nicht erwünscht.  

• Das Gleiche gilt für das endlose Wiederholen von Sätzen, URLs oder sinnloser Zeichenfolgen.  

• Racheaktionen und private Streitereien haben nichts im Chat zu suchen und werden geahndet. 
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Passwörter 

Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes Passwort von 

mindestens acht Zeichen Länge (Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) gesichert werden. 

Es ist untersagt, das Passwort anderen Nutzern mitzuteilen. Erfährt ein Nutzer, dass jemand unberechtigt 

Kenntnis von seinem Passwort hat, so muss er sein Passwort unverzüglich ändern. 

 

Sollte ein Nutzer sein Passwort vergessen haben, ist er verpflichtet, das durch einen Administrator neu 

vergebene Passwort möglichst sofort zu ändern.  

 

Alle Nutzer sind verpflichtet, ggf. eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht zu 

umgehen. 

 

Die Sicherung eigener in IServ gespeicherter Dateien gegen Verlust obliegt der Verantwortung der 

Nutzer, da eine Rücksicherung mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre. 

 

Das Senden, Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter Inhalte 

ist auf dem Schulserver ebenso verboten wie die Speicherung von URLs (Webseiten) oder Links auf 

jugendgefährdende Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten Inhalten. Die Schule 

übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter Daten. Weil umfangreiche Up- 

und Downloads die Arbeitsgeschwindigkeit des Servers beeinträchtigen, sind diese nicht erlaubt.  

Die Installation oder Nutzung fremder Software darf und kann nur von den Administratoren durchgeführt 

werden. Ausnahmen sind vorab mit den Administratoren abzusprechen. 

 

Abmeldung 
Die IServ-Oberfläche sollte an den eingebundenen Schulrechnern immer über den Menüpunkt 

‚Abmelden‘ verlassen werden, da ansonsten andere auf deine eigenen Daten zugreifen können. 

Administratoren 

Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich nicht dazu, sich 

Zugang zu persönlichen Konten bzw. persönlichen Daten zu verschaffen. Dies ist durch eine schriftliche 

Vereinbarung geregelt. 

Protokolle 

Das IServ-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in schwerwiegenden Fällen (z. B. bei 

Regelverstößen, Betrugs- und Täuschungsversuchen oder Rechtsverstößen) auf Weisung der Schule 

ausgewertet werden können. 

Festplattenbereich  

Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich mit einem von der Schule definierten  Speicherkapazität, 

der zum Speichern von Mails und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Eine anderweitige 

Nutzung ist nicht gestattet. 
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Aufgaben 

Aufgaben können über IServ gestellt werden. Die Lehrkräfte achten dabei auf einen angemessenen 

Bearbeitungszeitraum, die Schüler sind verpflichtet, in angemessenen Abständen zu prüfen, ob es 

Neuigkeiten gibt. 

Verhaltensregeln zu einzelnen IServ-Modulen 

E-Mail 

Soweit die Schule den Nutzern einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung stellt, darf dieser nur 

für die interne schulische Kommunikation verwendet werden. Die Schule ist kein Anbieter von 

Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 Telekommunikationsgesetz. Ein Rechtsanspruch der Nutzer 

auf den Schutz der Kommunikationsdaten im Netz besteht gegenüber der Schule somit grundsätzlich 

nicht. Die Inhalte der Mails und welche personenbezogenen Daten in IServ verarbeitet werden dürfen, 

müssen sich an den für unser Bundesland geltenden Schulgesetz orientieren.  

Die schulische E-Mail-Adresse darf nicht zur Anmeldung bei Internetadressen jeglicher Art  

verwendet werden. Das gilt insbesondere für alle sozialen Netzwerke (Facebook,  

Instagram). 

Die Schule ist berechtigt, im Falle von konkreten Verdachtsmomenten von missbräuchlicher oder 

strafrechtlich relevanter Nutzung des E-Mail-Dienstes die Inhalte von E-Mails zur Kenntnis zu nehmen. 

Die betroffenen Nutzer werden hierüber unverzüglich informiert. 

 

Der massenhafte Versand von E-Mails, sowie E-Mails, die dazu gedacht sind, andere Nutzer über 

Absender oder Glaubhaftigkeit der übermittelten Nachricht zu täuschen, sind verboten. 

Kalender 

Kalendereinträge für Gruppen werden nach bestem Wissen eingetragen und nicht manipuliert. 

Videokonferenzen 

Sofern die Schule das Modul einsetzt, werden die Nutzer mit einer separaten Nutzungsordnung über das 

Verfahren informiert. Auch eine eigene Einwilligung ist dann notwendig. 

Verstöße 

Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto temporär oder permanent  gesperrt 

werden. Damit ist die Nutzung schulischer Computer sowie die Nutzung von IServ auf schulischen und 

privaten Geräten nicht mehr möglich. 

Unabhängig davon besteht die Möglichkeit, Nutzern den Zugang zu einzelnen Komponenten oder 

Modulen zu verweigern, sodass beispielsweise das Anmelden am Schul-WLAN nicht mehr möglich ist, 

aber auf Schul-Computern und Zuhause IServ weiterhin genutzt werden kann. 

Die Ahndung von Verstößen liegt im Ermessen der Schulleitung. 

 

Elternaccounts 

Sofern das Modul der Elternregistrierung eingesetzt wird, geschieht das nur, wenn die Eltern in diese 

Verarbeitung ihrer Daten einwilligt und sich mittels eines von der Schule gestellten Codes angemeldet 

haben. Ein Elternkonto kann nur fest verbunden mit einem Schülerkonto erstellt werden. Für die 

Berechtigungen eines Eltern-Accounts ist die Schule verantwortlich. 
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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerin, lieber Schüler, 

hiermit möchten wir Ihnen/ dir gegenüber unserer Informationspflicht nach Art.13 DS-GVO zur 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten nachkommen. Daten verarbeiten wir in Form von Akten 

und digital. Im Folgenden informieren wir Sie/dich über den Zweck und die rechtliche Grundlage, auf 

welcher wir Ihre/deine personenbezogenen Daten und die Ihres Kindes erheben und verarbeiten, an 

wen wir diese Daten weitergeben, wie lange wir Ihre/deine Daten speichern und welche Rechte 

Sie/du in Bezug auf Ihre/deine von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten haben/hast. 

Entsprechend Art. 14 DS-GVO informieren wir Sie/dich auch über personenbezogenen Daten, 

welche wir von anderen Stellen erhalten. Für Rückfragen stehen wir Ihnen/dir gerne zur Verfügung. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung an der Schule verantwortlich? 

Die Verantwortung für sämtliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten und die Einhaltung der 

Vorgaben zum Datenschutz an unserer Schule liegt bei unserer Schulleitung. Sie wird bei ihrer 

Aufgabe durch den stellvertretenden Verantwortlichen und schulischen Datenschutzbeauftragten 

unterstützt. 

Datenverarbeitende Stelle 

Comenius-Gesamtschule der Stadt Voerde 

Allee 1, 46562 Voerde 

verwaltung@cge-voerde.de 

02855/923111 

Datenschutzbeauftragter 

Marcus Kruhs 
Reeser Landstraße 31  
46483 Wesel  
Telefon: 0281 207-2710 (i.d.R. montags) 
E-Mail: dsb-schulen@kreis-wesel.de 

Verantwortlicher 

Kirsten Baumeister 
02855/923111 
verwaltung@cge-voerde.de 

stellvertretend Verantwortlicher 

Judith Wille 
02855/923111 
verwaltung@cge-voerde.de 

2. Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgt die Verarbeitung meiner 

personenbezogenen Daten und von der meines Kindes? 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Schülern und Eltern bzw. verpflichteten 

Personen sowie Lehrkräften erfolgt in der Schule überwiegend auf der Grundlage des Schulgesetzes 

von Nordrhein-Westfalen. 

 

Personenbezogene Daten, die nicht unter diese Regelungen fallen, erheben und verarbeiten wir nur 

mit Ihrer informierten und freiwilligen Einwilligung. Dazu gehören beispielsweise 

Notfallinformationen, Ihre Telefonnummer am Arbeitsplatz, Ihre private wie berufliche E-Mail Adresse, 

Aufnahmen von Fotos, Videos und Audio zur unterrichtlichen Nutzung  und Veröffentlichungen auf 

der Schulhomepage und in der Presse, sowie Daten, welche bei der Nutzung von nicht auf der 

Grundlage von § 120 Abs. 5 Satz 2 verpflichtend eingeführten Arbeits- und 

Kommunikationsplattformen und Lehr- und Lernplattformen anfallen. 

3. Zu welchen Zwecken werden meine personenbezogenen Daten und die meines 

Kindes verarbeitet? 

Die Verarbeitung erfolgt zu einer Vielzahl von Zwecken, die mit der Organisation des Schulalltags, 

dem Unterricht, der Kommunikation mit Eltern und anderen Stellen zu tun haben. An unserer Schule 

geht es dabei um die folgenden Verarbeitungszwecke. Es geht um die  

● Durchführung von Unterricht 

● Verwaltung von Schülerdaten und Noten, Durchführung von Prüfungen sowie die 

Zeugniserstellung, 
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● Unterrichtsplanung, -durchführung und Dokumentation,  

● Durchführung des Bildungsgangs der gymnasialen Oberstufe mit Kurswahl und 

Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen, sowie der Erteilung von Berechtigungen, 

● Evaluation, Qualitätsentwicklung und Schulstatistik, 

● Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten, Dokumentation von Erziehungs- und 

Ordnungsmaßnahmen 

● Diagnostik/ Erstellung von Förderempfehlungen/ individuellen Förderplänen, 

● Erstellung von Fördergutachten (AO-SF Verfahren), 

● Schulpflichtüberwachung, 

● Öffentlichkeitsarbeit, 

● Organisation des Schülerspezialverkehrs 

● Praktikumsverwaltung

4. Wie lange werden meine personenbezogenen Daten und die meines Kindes 

gespeichert? 

Wie lange die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten gespeichert werden, gibt das 

Schulgesetz NRW vor. Die Tabelle gibt einen Überblick über die Dauer der Aufbewahrung. 

 

Nr Datenarten Aufbewahrungszeit/ 
Löschfrist 

1 Zweitschriften von Abgangs- und Abschlusszeugnissen 50 Jahre 

2 Schülerstammblätter 20 Jahre 

3 Zeugnislisten, Zeugnisdurchschriften, (soweit es sich nicht um 
Abgangs- und Abschlusszeugnisse handelt), Unterlagen über die 
Klassenführung (Klassenbuch, Kursbuch), Akten über 
Schülerprüfungen 

10 Jahre 

4 alle übrigen Daten 5 Jahre 

5 von Lehrkräften mit Genehmigung der Schulleitung auf privaten 
Computern verarbeitete personenbezogene Daten 

1 Jahr (nach Abgabe des 
Schülers, ab Ende des 
Kalenderjahres) 

6 Veröffentlichungen auf der Schulhomepage Soweit nicht durch eine 
Einwilligung anders 
geregelt, nach Ende der 
Schulzeit. 

7 Führen einer Schulchronik: 1. Name, Vorname, Jahr der 
Beendigung des Schulverhältnisses 

unbegrenzte Speicherung 

 

Die Aufbewahrungsfristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Akten oder Dateien 

abgeschlossen worden sind, jedoch nicht vor Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Schulpflicht 

endet, sofern nichts anderes bestimmt ist.  

5. An wen übermittelt die Schule meine personenbezogenen Daten und die meines 

Kindes? 

Wir übermitteln personenbezogenen Daten regelmäßig oder bei Bedarf an Stellen außerhalb der 

Schule. Dazu gehört das Schulministerium (IT.NRW) für statistische Auswertung und Planung. Im 

Rahmen der Schulgesundheitspflege ist es die untere Gesundheitsbehörde, die aufnehmende 

Schule bei Schulwechsel, Erziehungsberechtigte und SchülerInnen bei Mitteilungen und 
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Zeugnissen, und außerdem noch Jugendamt, Landesjugendamt, Schulaufsicht, Schulträger, 

soweit dieses zur Erfüllung der Aufgaben der Schule erforderlich ist. Innerhalb der Schule sind die 

Lehrkräfte Empfänger. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist wird ein Teil der Daten vom örtlichen 

Archiv übernommen. Zur Öffentlichkeitsarbeit übermitteln wir gelegentlich personenbezogene Daten 

an die lokale Presse.   

6. Welche Pflichten habe ich als Betroffener gegenüber der Schule? 

Als Erziehungsberechtigter sind Sie verpflichtet, uns bestimmte erforderliche personenbezogene 

Daten mitzuteilen. In unserem Erhebungsbogen, welche Sie bei Anmeldung Ihres Kindes an der 

Schule ausfüllen, sind diese Daten als verpflichtende Angaben kenntlich gemacht. Erteilen Sie 

vorsätzlich oder fahrlässig keine, unrichtige oder unvollständige Auskunft, begehen Sie eine 

Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.  

7. Welche personenbezogenen Daten erhält die Schule von anderen Stellen? 

Bei einem Schulwechsel erhalten wir von der abgebenden Schule in Kopie personenbezogene Daten, 

die für die weitere Schulausbildung von Bedeutung sind. Das sind Individualdaten und gegebenenfalls 

Daten über sonderpädagogischen Förderbedarf, gesundheitliche Beeinträchtigungen und/oder 

körperliche Behinderungen, soweit dieses für eine besondere schulische Betreuung der Betroffenen 

erforderlich ist. Außerdem erhalten wir Informationen zur Überwachung der Schulpflicht und eine 

Zweitschrift des letzten Zeugnisses oder Halbjahreszeugnisses. Von der abgebenden Grundschule 

erhalten wir das Ergebnis der Grundschulempfehlung. 

8. Welche Rechte habe ich als Betroffener gegenüber der Schule? 

Für personenbezogene Daten, deren Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, kann diese 

Einwilligung für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen 

Teil der Daten bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des 

Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr durch uns genutzt und unverzüglich aus 

unserem Datenbestand gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gelten die oben 

genannten Löschfristen. 

 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten. Ferner 

haben Sie grundsätzlich ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein 

Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht 

Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde zu.  

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10,  

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

9. Wo finde ich weitere Informationen? 

● https://www.schulministerium.nrw/schulgesetz-fuer-das-land-nordrhein-westfalen 

● https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Verordnungen/VO-DV_I.pdf  

mailto:poststelle@ldi.nrw.de
https://www.schulministerium.nrw/schulgesetz-fuer-das-land-nordrhein-westfalen
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Verordnungen/VO-DV_I.pdf


10-44 Nr. 2.1
Verordnung 

über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten 
von Schülerinnen, Schülern und Eltern 

(VO-DV I)
Vom 14. Juni 2007 

geändert durch Verordnung vom 23. März 2022 
(GV. NRW. 2022 S. 405)

Redaktionelle Vorbemerkung
Wesentliche datenschutzrechtliche Bestimmungen ergeben sich aus 
der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung - 
DSGVO) und sind als unmittelbar geltendes Recht zu beachten, insbe-
sondere
- Begriffsbestimmungen, Artikel 4
- Grundsätze, Artikel 5, 6, 7, 9
- Rechte der Betroffenen, Artikel 12, 13, 14, 15, 16, 17
- Pflichten der Verantwortlichen, Artikel 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34.
Nach Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe e, Abs. 3 und Artikel 9 Abs. 2 
Buchstabe g) DSGVO ist der nationale Gesetzgeber ermächtigt, daten-
schutzrechtliche Regelungen zu treffen. Dies erfolgt entsprechend der 
schulgesetzlichen Ermächtigung mit der nachfolgenden Verordnung.

Auf Grund des § 122 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar
2005 (GV. NRW. S. 102), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Mai
2020 (GV. NRW. S. 358) neu gefasst worden ist, verordnet das Ministeri-
um für Schule und Bildung mit Zustimmung des für Schulen zuständigen
Landtagsausschusses:

§ 1 
Zulässigkeit der Datenverarbeitung, Datensicherheit

(1) Schulen und Schulaufsichtsbehörden sind gemäß § 120 Abs. 1 Satz
1, Abs. 3 in Verbindung mit  § 3  des Schulgesetzes NRW, im Übrigen
nach  den  allgemeinen  datenschutzrechtlichen  Vorschriften,  berechtigt
und verpflichtet, personenbezogene Daten

1. der Schülerinnen und Schüler,

2. der Eltern gemäß § 123 des Schulgesetzes NRW

3. der Verpflichteten gemäß § 41 des Schulgesetzes NRW

in Dateien und/oder Akten zu verarbeiten, soweit diese Verordnung oder
andere  Rechtsvorschriften  dies  zulassen.  Die  Datenverarbeitung  kann
soweit erforderlich auch bei schulischen Aufgaben erfolgen, die außer-
halb der Schulgebäude wahrgenommen werden.

(2) Die zur Verarbeitung zugelassenen Daten sind in den  Anlagen ge-
nannt. Die nicht für die automatisierte Datenverarbeitung zugelassenen
Daten sind in den Anlagen besonders gekennzeichnet. Sofern die Erfül-
lung der übertragenen Aufgaben die Verarbeitung von in den Anlagen
nicht genannten Daten im Einzelfall erforderlich macht, gelten die allge-
meinen datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die Zulässigkeit der Verar-
beitung erstreckt sich auch auf in der Anlage nicht genannte Daten, so-
weit sie aus den in den Anlagen genannten Daten gebildet oder abgelei-
tet  werden  und  zur  Erfüllung  der  übertragenen  Aufgaben  erforderlich
sind. Die Verarbeitung umfasst auch die Auswertungen von Daten, die
zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich sind.

(3)  Für  die  Schule  stellt  die  Schulleiterin  oder  der  Schulleiter,  für  die
Schulaufsichtsbehörde die  Leiterin  oder  der  Leiter  der  Behörde durch
technische oder organisatorische Maßnahmen sicher, dass der Schutz
der verarbeiteten Daten gemäß Artikel 32 in Verbindung mit Artikel 5 der
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung  der  Richtlinie  95/46/EG  (Datenschutz-Grundverordnung)  (ABl.  L
119  vom  4.5.2016,  S.  1,  L314  vom  22.11.2016,  S.  72,  L  217  vom
23.5.2018, S. 2, L 74 vom 4.3.2021, S. 35) gewährleistet ist und die Lö-
schungsbestimmungen  eingehalten  werden.  Die  Zuständigkeit  der  ge-
mäß § 1 Abs. 6 VO-DV II bestellten behördlichen Datenschutzbeauftrag-
ten (Artikel 37 bis 39 der  Datenschutz-Grundverordnung) besteht auch
für die Kontrolle der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
in Bezug auf die Daten der Schülerinnen, Schüler und Eltern.

§ 2 
Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung

(1)  Die  automatisierte  Verarbeitung der  personenbezogenen Daten ist
zulässig auf dienstlichen digitalen Geräten und in Netzwerken, wenn je-
weils über die Konfiguration die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbar-
keit gemäß Artikel 32 in Verbindung mit Artikel 5 der Datenschutz-Grund-
verordnung  gewährleistet  sind.  Insbesondere  ist  sicherzustellen,  dass
Berechtigte nur Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten, die für
die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Beim Einsatz digitaler
Lehr- und Lernmittel, digitaler Kommunikationsmittel sowie IT-Infrastruk-
turen ist  die Verarbeitung von Protokolldaten nur zulässig, soweit  dies
zum Betrieb technisch erforderlich ist.

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten von in § 1 Absatz 1 Satz
1 genannten Personen auf privaten digitalen Geräten von Lehrkräften,
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern,  Lehrkräften  in  Ausbil-
dung, sonstigem pädagogischen und sozialpädagogischen Personal so-
wie Schulpsychologinnen und Schulpsychologen für dienstliche Zwecke

bedarf der schriftlichen, ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ge-
mäß Artikel 30 der Datenschutz-Grundverordnung enthaltenden Geneh-
migung durch die Schulleiterin oder den Schulleiter. Die Genehmigung
darf nur erteilt werden, wenn die Verarbeitung der Daten nach Art und
Umfang für die Erfüllung der schulischen Aufgaben erforderlich ist und
ein angemessener technischer Zugangsschutz nachgewiesen wird. Die
für die Verarbeitung zugelassenen Daten ergeben sich aus der Anlage 3.
Die Genehmigung darf nicht erteilt werden, wenn ein persönliches dienst-
liches digitales Gerät für schulische Zwecke zur Verfügung gestellt wird.
Eine bereits erteilte Genehmigung erlischt mit Aushändigung eines sol-
chen Gerätes. Übergangsweise ist die weitere Nutzung des Privatgeräts
für die Dauer von höchstens vier Wochen zulässig, soweit dies zur Über-
tragung der personenbezogenen Daten auf das dienstliche Gerät erfor-
derlich ist. Unabhängig davon kann die Schulleitung ausnahmsweise in
begründeten, von ihr zu dokumentierenden Einzelfällen die Nutzung von
Privatgeräten vorübergehend zulassen, soweit dies zur vollumfänglichen
schulischen Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und die
datenschutzgerechte Verarbeitung entsprechend der für die Nutzung von
Privatgeräten geltenden Standards gewährleistet ist. Für die nach Satz 1
genehmigte Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten digita-
len Geräten ist die Schule Verantwortlicher im Sinne des Artikels 4 Num-
mer 7 der Datenschutz-Grundverordnung und öffentliche Stelle gemäß §
5 Absatz 1 Satz 2 des  Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen. Der
Schulleiterin oder dem Schulleiter sind alle Auskünfte zu erteilen, die für
die datenschutzrechtliche Verantwortung bei Genehmigungserteilung er-
forderlich sind. Wenn die Schulleiterin oder der Schulleiter personenbe-
zogene Schülerdaten auf privaten digitalen Geräten verarbeitet, ist dies
nur für die in Anlage 3 genannten Daten zulässig, soweit die Verarbei -
tung der Daten zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist und der erforderli-
che Schutz der Daten technisch sichergestellt wird.

(3)  Die  Schulen  und  Schulaufsichtsbehörden  sind  berechtigt,  unter
Beachtung der Voraussetzung des Artikel 28 der Datenschutz-Grundver-
ordnung die Datensicherheit gewährleistende und zuverlässige Institutio-
nen mit der Verarbeitung ihrer Daten zu beauftragen. Die Datenverarbei-
tung im Auftrag ist nur zulässig nach Weisung der Schule oder der Schul-
aufsichtsbehörden und ausschließlich für deren Zwecke.

§ 3 
Datenerhebung, Berichtigung, 

Auskunft, Einsicht in Akten
(1) Die in § 1 Absatz 1 Satz 1 genannten Personen sind bei der Erhe-
bung personenbezogener Daten zur Angabe verpflichtet, soweit es sich
um Daten handelt, die in den Anlagen aufgeführt sind. Dabei sind diese
Personen nach Maßgabe des Artikels 13 der Datenschutz-Grundverord-
nung zu  informieren.  Für  Kinder  aus  Familien  beruflich  Reisender  in
Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I sind die in § 1 Absatz 1
Satz 1 genannten Personen verpflichtet, Schultagebücher gemäß § 4 Ab-
satz 7 zu führen.

(2) Nicht in den Anlagen aufgeführte Daten dürfen nur erhoben werden,
wenn die betroffene Person eingewilligt hat. Die Einwilligung ist gegen-
über  der  Schulleitung zu erklären.  Die  Schulleitung muss nachweisen
können, dass eingewilligt wurde. Dabei sind die Grundsätze des Artikels
4  Nummer 11 und des  Artikels 7 der Datenschutz-Grundverordnung zu
erfüllen. Auch mit Einwilligung dürfen unzumutbare, nicht zweckdienliche
oder sachfremde Angaben nicht erhoben werden.

(3) Personenbezogene Daten sind nach Maßgabe des Artikels 16 der Da-
tenschutz-Grundverordnung  zu berichtigen, wenn sie unrichtig oder un-
vollständig sind. 

(4) Die in § 1 Absatz 1 Satz 1 genannten Personen sind mit den Ein-
schränkungen des  § 120 Absatz 9 des Schulgesetzes NRW berechtigt,
Einsicht in die sie betreffenden Unterlagen zu nehmen und nach Maßga-
be des Artikels 15 der Datenschutz-Grundverordnung Auskunft über die
Verarbeitung der sie betreffenden Daten zu erhalten.

§ 4 
Datenbestand in der Schule

(1) Bei der Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers legt die Schule
ein Schülerstammblatt an.

(2) In das Schülerstammblatt sind aufzunehmen:

1. die Personaldaten der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 3 genannten Personen (In-
dividualdaten) gemäß Abschnitt A Nr. I der Anlage 1,

2.  die  Information  zur  schulischen  Laufbahn  der  Schülerin  oder  des
Schülers (Organisations- bzw. Schullaufbahndaten) gemäß Abschnitt A
Nr. II der Anlage 1,

3. die Angaben über den individuellen Leistungsstand der Schülerin oder
des Schülers (Leistungsdaten) gemäß Abschnitt B der Anlage 1,

4. die für die einzelnen Schulformen oder Schulstufen benötigten zusätz-
lichen Informationen (schulform- oder schulstufenspezifische Zusatzda-
ten) gemäß Abschnitt C der Anlage 1.

(3) Für die Anlage des Schülerstammblattes ist die Schulleiterin oder der
Schulleiter verantwortlich. Das Schülerstammblatt wird in einfacher Aus-
fertigung geführt, bei automatisierter Verarbeitung zusätzlich in Papier-
ausfertigung. 

(4) Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, im Kurssystem der gym-
nasialen  Oberstufe  die  Jahrgangsstufenleitung  (die  Beratungslehrerin
oder der Beratungslehrer), sorgt für die Aktualität des Schülerstammblat-
tes und erledigt die damit zusammenhängenden Aufgaben. Eintragungs-
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berechtigt sind daneben die Mitglieder der Schulleitung und in besonde-
ren Fällen weitere von der Schulleiterin oder dem Schulleiter benannte
Personen.

(5) Neben dem Schülerstammblatt führt die Schule in Papierausfertigung
die in der Anlage 2 aufgeführten Dateien und Akten (sonstiger Datenbe-
stand); eine Verarbeitung in ADV-Anlagen ist mit den Einschränkungen
des § 1 Abs. 2 zulässig.

(6) Das Schülerstammblatt und der sonstige Datenbestand können von
allen Lehrerinnen und Lehrern der Schülerin oder des Schülers, der Be-
ratungslehrerin oder dem Beratungslehrer, Lehramtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärtern sowie Studienreferendarinnen und Studienreferenda-
ren eingesehen werden, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben dieser
Personen erforderlich ist. Die Genehmigung erteilt im Einzelfall oder ge-
nerell die Schulleiterin oder der Schulleiter. Das Recht auf Einsichtnahme
durch Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte im Rahmen
ihrer Aufgaben bleibt unberührt.

(7)  Für  Kinder  aus Familien beruflich  Reisender  in  Grundschulen und
Schulen  der  Sekundarstufe  I  sind  Schulleitungen  und  Lehrkräfte  ver-
pflichtet, zum Nachweis des Lernfortschritts und Kompetenzerwerbs so-
wie des Erfüllens der Schulpflicht das Schultagebuch der Schülerin oder
des Schülers auszufüllen. Das Schultagebuch beinhaltet nach Maßgabe
des Beschlusses der Kultusministerkonferenz der Länder vom 18. und
19. September 2003 einen Schülerpersonalbogen, eine Übersicht über
die Schulbesuche, Lernstandsberichte der Stützpunktschulen, Angaben
zur Lernausgangslage sowie individuelle fachbezogene Lernpläne. Das
Verfahren der schulischen Bildung dieser Kinder unter Verwendung des
Schultagebuches regelt das für die Schule zuständige Ministerium mit Er-
lass.1 Soweit ein Schultagebuch in Papierausfertigung geführt wird, ver-
bleibt es am Ende der Schulzeit bei der Schülerin oder dem Schüler, digi-
tal geführte Schultagebücher sind zu diesem Zeitpunkt zu löschen. So-
weit Daten aus dem Schultagebuch im Rahmen des Schulverhältnisses
bedeutsam (Absätze 2 und 5) und daher aufzubewahren sind, gilt § 9.

§ 5 
Allgemeine Bestimmungen für die Übermittlung von Daten

(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an öffentliche Stel-
len oder an Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs richtet sich nach
§ 120 Absatz 7 des Schulgesetzes NRW.

(2) Die Datenübermittlung kann schriftlich, mündlich, automatisiert oder
auf Datenträgern erfolgen. Datenträger, die versandt werden, dürfen per-
sonenbezogene Daten nur enthalten, soweit diese für die Empfängerin
oder den Empfänger bestimmt sind. Eine automatisierte Datenübermitt-
lung kann auch über eine gemeinsam genutzte informationstechnische
Basis-Infrastruktur  erfolgen,  sofern  die  technischen  und  organisatori-
schen Sicherheitsanforderungen des Artikel 32 in Verbindung mit Artikel
5 der Datenschutz-Grundverordnung erfüllt werden. Eine Datenübermitt-
lung auf Datenträgern bedarf einer Verschlüsselung nach dem aktuellen
Stand der Technik. Automatisierte Verfahren, die die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten durch Abruf ermöglichen, sind unzulässig. 

(3) Das für die Schule zuständige Ministerium kann zum Zwecke der ein-
heitlichen Erfüllung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen für die

1. zur Übermittlung von Daten einzusetzende Hard- und Software,

2. zur Übermittlung von Daten einzusetzenden Verfahren,

3. Maßnahmen und Verfahren zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen auf dem Übermittlungswege

Rahmenbedingungen schaffen oder im Einvernehmen mit den Schulträ-
gern den Einsatz bestimmter Hardware, Software, Maßnahmen oder Ver-
fahren vorschreiben.

§ 6 
Datenübermittlung bei einem Schulwechsel

(1) Bei einem Schulwechsel übermittelt die abgebende Schule der auf-
nehmenden  inländischen  Schule  personenbezogene  Daten  aus  dem
Schülerstammblatt und dem sonstigen Datenbestand, soweit die Daten
für die weitere Schulausbildung der Schülerin oder des Schülers erforder-
lich sind. Entsprechendes gilt bei der Kooperation von Schulen. Die Un-
terlagen selbst verbleiben bei der abgebenden Schule.

(2) Folgende Daten werden übermittelt:

1.  Grunddaten  der  in  §  1 Abs.  1  Nr.  1-3  genannten  Personen  
(Anlage 1, Abschnitt A, Nr. I),

2. Daten über den sonderpädagogischen Förderbedarf und die sonder-
pädagogische Förderung (Anlage 1, Abschnitt C, Nr. IV) sowie über ge-
sundheitliche  Beeinträchtigungen  und/oder  körperliche  Behinderungen
(Anlage 1,  Abschnitt  A,  Nr.  II,  Ziffer  13),  soweit  für  Schülerinnen und
Schüler eine besondere schulische Betreuung in Betracht kommt,

3. Daten über Schulbesuchszeiträume, über die bisher besuchten Schu-
len und Klassenwiederholungen (mit Gründen),

4. Daten über erreichte Schul- oder Ausbildungsabschlüsse sowie Einzel-
informationen, die für die neu begonnene Schullaufbahn unerlässlich sind
(z.B. bisheriger Fremdsprachen- und naturwissenschaftlicher Unterricht,
die  Kurswahl  und  Leistungsergebnisse  ab  der  Einführungsphase  der
gymnasialen Oberstufe, verpflichtender Prozess der Beruflichen Orientie-
rung),

1RdErl. v. 14.10.2005 (ABl. NRW. S. 411 - BASS 15-02 Nr. 21)

5. eine Zweitschrift des letzten Zeugnisses oder bei der Anmeldung für
die weiterführende Schule auch des Halbjahreszeugnisses.

Daten über Maßnahmen nach §§ 53, 54 Absatz 3 Schulgesetz NRW kön-
nen  übermittelt  werden,  soweit  deren  Kenntnis  für  die  aufnehmende
Schule erforderlich ist, um besondere Anforderungen an die Aufsichts-
pflicht oder den Schutz anderer Personen erfüllen zu können. Die Eltern
sind von der abgebenden Schule über die Übermittlung der Daten gemäß
Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 zu unterrichten

(3) Die Übermittlung der Daten nach Absatz 2 kann auch schon bei der
Anmeldung erfolgen.

(4) Bei Schulwechsel von Kindern aus Familien beruflich Reisender ist
zwischen Stammschule und Stützpunktschulen die Übermittlung folgen-
der personenbezogener Daten zulässig, dies auch bundeslandübergrei-
fend:

1. Grunddaten der in § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten
Personen (Anlage 1, Abschnitt A, Nummer I),

2. Inhalt des Schultagebuches gemäß § 4 Absatz 7 und

3. sonstige Daten aus den Anlagen 1 und 2, soweit dies im Einzelfall er -
forderlich ist.

§ 7 
Datenübermittlung zum Zwecke 

der Schulpflichtüberwachung sowie 
zur Sicherstellung der Teilnahme an Ausbildung 

und Ausbildungsvorbereitung
(1) Zur Überwachung der Schulpflicht übermittelt die abgebende Schule
der  aufnehmenden  Schule  personenbezogene  Daten  schulpflichtiger
Schülerinnen und Schüler sowie in § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannter Per-
sonen nach Maßgabe der Absätze 2, 3 und 5. Die aufnehmende Schule
übermittelt  der  abgebenden  Schule  die  Aufnahmeentscheidung.  Die
Überwachung der Schulpflicht obliegt solange der abgebenden Schule,
bis ihr die Aufnahme durch die aufnehmende Schule übermittelt wurde.

(2) Zur Überwachung der Schulpflicht werden der aufnehmenden Schule
folgende Daten der betroffenen Personen übermittelt:

1. Name, Vorname, Geburtsname,

2. Geburtsdatum, -ort und -land,

3. Geschlecht,

4. Staatsangehörigkeit,

5. Erreichbarkeit,

6. Name und Erreichbarkeit der in § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannten Per-
sonen,

7. Schülernummer/Nummer des Gesamtschülerverzeichnisses,

8. Datum der ersten Einschulung,

9. Klasse/Jahrgang,

10. Angaben zu Schulbesuch/Schulversäumnis.

(3) Zur Überwachung der Schulpflicht in der Sekundarstufe II werden der
aufnehmenden Schule neben den Daten des Absatzes 2 folgende Daten
der betroffenen Personen übermittelt:

1. Angaben zur bisherigen Schulbildung und zur zuletzt besuchten Schu-
le,

2. Angaben zur angestrebten Ausbildung, insbesondere Angaben zur Be-
rufsausbildung, zum Praktikanten- oder Arbeitsverhältnis.

(4)  Zur  Überwachung der  Schulpflicht  in  der  Sekundarstufe  II  werden
dem Ausbildungsbetrieb folgende Daten der betroffenen Personen über-
mittelt:

1. Name, Vorname, Geburtsname,

2. Geburtsdatum,

3. Geschlecht,

4. Erreichbarkeit,

5. Angaben zu unentschuldigten Schulversäumnissen.

(5) Zur Organisation der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung werden
den jeweils zuständigen Stellen oder den von diesen mit der Durchfüh-
rung beauftragten Kreishandwerkerschaften oder Innungen vom Berufs-
kolleg folgende Daten der betroffenen Personen übermittelt: 

1. Name, Vorname, Geburtsname,

2. Ausbildungsberuf,

3. Ausbildungsjahr und

4. Klasse.

(6)  Zur  Durchführung  berufsvorbereitender  Bildungsmaßnahmen  und
Praktika gemäß § 21 Anlage A APO-BK und zur Überwachung der Schul-
pflicht  werden  den  Trägern  berufsvorbereitender  Bildungsmaßnahmen
und den Praktikumsbetrieben vom Berufskolleg folgende Daten der be-
troffenen Personen übermittelt:

1. Name, Vorname, Geburtsname,

2. Geburtsdatum,

3. Geschlecht,

4. Erreichbarkeit und
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5. Angaben zu unentschuldigten Schulversäumnissen.

(7) Soweit erforderlich werden im Rahmen der Überwachung der Pflicht
zum Besuch des Berufskollegs oder einer anderen Schule der Sekundar-
stufe II in den Fällen des Abgangs von der Schule und des Schulwech-
sels folgende Daten von der abgebenden Schule auch ihrem Schulträger
zur Koordinierung des Übergangs in das Berufskolleg, in ein Berufsaus-
bildungsverhältnis oder in eine andere Schule der Sekundarstufe II über-
mittelt:

1. Name, Vorname, Geburtsname,

2. Geburtsdatum, -ort und -land,

3. Geschlecht,

4. Erreichbarkeit,

5. Name und Erreichbarkeit der in § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannten Per-
sonen.

§ 8 
Datenübermittlung zum Zwecke der Schulgesundheitspflege
(1) Zur Durchführung von Maßnahmen der Schulgesundheitspflege über-
mittelt  die Schule der unteren Gesundheitsbehörde personenbezogene
Daten von Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern. 

(2) Folgende Daten der betroffenen Personen werden übermittelt:

1. Name, Vorname,

2. Geburtsdatum, -ort und -land,

3. Geschlecht,

4. Erreichbarkeit,

5. Name, Vorname und Erreichbarkeit der Eltern

§ 9 
Aufbewahrung, Aussonderung, Löschung und 

Vernichtung der Dateien und Akten
(1) Für personenbezogene Daten, die nach dieser Verordnung in Dateien
gespeichert oder in Akten aufbewahrt werden, gelten folgende Fristen:

1. Zweitschriften von Abgangs- und Abschlußzeug-
nissen

50 Jahre

2. Schülerstammblätter 20 Jahre

3. Zeugnislisten, Zeugnisdurchschriften, (soweit es 
sich nicht um Abgangs- und Abschlußzeugnisse 
handelt), Unterlagen über die Klassenführung (Klas-
senbuch, Kursbuch), Akten über Schülerprüfungen

10 Jahre

4. alle übrigen Daten 5 Jahre

Tabelle 1: Aufbewahrungsfristen Schülerdaten

Die  Aufbewahrungsfristen  beginnen mit  Ablauf  des  Kalenderjahres,  in
dem die Akten oder Dateien abgeschlossen worden sind, jedoch nicht
vor  Ablauf  des  Kalenderjahres,  in  dem die  Schulpflicht  endet,  sofern
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Sind die Daten nach Absatz 1 in öffentlichen ADV-Anlagen oder auf
Datenträgern  gespeichert,  gelten  die  Aufbewahrungsfristen  entspre-
chend. Für auf privaten digitalen Geräten gespeicherte Daten (§ 2 Absatz
2) beträgt die Aufbewahrungsfrist ein Jahr. Sie beginnt abweichend von
Absatz 1 mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Schülerin oder der
Schüler von der Lehrerin oder dem Lehrer nicht mehr unterrichtet wird.

(3) Akten und Dateien, deren Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, sind
mit Ausnahme der Dateien nach § 2 Abs. 2 dem zuständigen Archiv zur
Übernahme anzubieten. Akten und Dateien, die nicht durch ein Archiv
übernommen werden, sind zu vernichten oder zu löschen. 

(4) Bei Schließung einer Schule bestimmt die zuständige Schulaufsichts-
behörde  in  Absprache  mit  dem  Schulträger  und  der  übernehmenden
Schulleitung eine andere Schule, der die Pflichten nach Absatz 1 bis 3
übertragen werden. Ihr sind zu diesen Zwecken die Daten von der aus-
laufenden Schule zu übermitteln. Die Pflicht zur Aufbewahrung schließt
das Sicherstellen der Rechte der betroffenen Personen (z.B. Einsichtnah-
me, Auskunft, Berichtigung) ein.

(5) Zur Führung der nicht öffentlichen Schulchronik (Daten zur Schulge-
schichte) dürfen Schulen die folgenden personenbezogenen Daten von
Schülerinnen und Schülern zeitlich unbefristet verwenden:

1. Name, Vorname und

2. Jahr der Beendigung des Schulverhältnisses.

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als nach § 3
Abs. 1 zur Auskunft Verpflichteter

1. keine,

2. unrichtige oder

3. unvollständige

Auskunft erteilt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des  § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten ist die Bezirksregierung.

§ 11 
Inkrafttreten, Übergangsvorschrift

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.1

(2) Schulchroniken, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits beste-
hen, können mit den bisherigen Inhalten für schulinterne Zwecke aufbe-
wahrt werden.

Nachfolgend finden Sie die Anlagen zur VO-DV I:
Anlage 1

(vgl. § 4 Abs. 2, § 6 Abs. 2 Nr. 1, 2, Abs. 4)

Abschnitt A 
Individual- und Organisationsdaten

I. Grunddaten

1. Individualdaten der Person nach § 1 Abs 1 Nr. 1 VO-DV I

1.1 Schülernummer/Nummer des Gesamtschülerverzeichnisses

1.2 Name, Geburtsname

1.3 Vorname

1.4 Erreichbarkeit: Anschrift Wohnsitz, Anschrift Postzustellung, Tele-
fon, Fax*), private E-Mail-Adresse*), schulische E-Mail-Adresse

1.5 Geschlecht

1.6 Geburtsdatum, -ort und -land; Jahr des Zuzugs

1.7 Konfession: Art, Angabe auf Zeugnis

1.8 Staatsangehörigkeit(en)

1.9 Migrantenstatus, Anzahl der im Ausland geborenen Elternteile

1.10 Herkunftssprache

1.11 gesprochene Sprache in der Familie

1.12 BaFöG: Beginn, Ende, Umfang

1.13 Foto*)

1.14 Notfallinformationen*):

1.14.1: Art des Notfalls: Stichwort, Kurzinfo

1.14.2: Wichtige Person oder Institution: Name, Vorname, Bezeichnung,
Erreichbarkeit: Anschrift Wohnsitz, Anschrift Arbeitsplatz, Telefon, Fax*),
E-Mail*)

2. Individualdaten der Person nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 VO-DV I

2.1 Name, Vorname

2.2 Status (Eltern, Vormund, etc.)

2.3 Staatsangehörigkeit

2.4 Geburtsland Vater

2.5 Geburtsland Mutter

2.6 Erreichbarkeit: Anschrift Wohnsitz, Anschrift Postzustellung, Tele-
fon, Fax*), E-Mail*)

2.7 Erreichbarkeit am Arbeitsplatz: Telefon*), E-Mail*)

3. Individualdaten der Person nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 VO-DV I

3.1 Name, Vorname

3.2 Status

3.3 Erreichbarkeit: Anschrift Wohnsitz, Anschrift Postzustellung, Tele-
fon, Fax*), E-Mail*)

3.4 Erreichbarkeit am Arbeitsplatz: Telefon*), E-Mail*)

II. Organisations-(Schullaufbahn-)daten

1. erste Einschulung: Datum, Art

2. Aufnahme: Datum, Art

3. bisherige Bildungsgänge/Ausbildungen: Beginn, Ende, Typ, Verlauf, 
Prüfung, Abschluss

4. bisherige Schulen/Ausbildungsstätten: Beginn, Ende, Name, Typ, 
Gliederung, Nummer, Reformpädagogik, Erreichbarkeit: Anschrift Post-
zustellung, Telefon, Fax, E-Mail

5. derzeitiger Bildungsgang: Beginn, Ende, Typ

6. Klassenlehrerin, Klassenlehrer, Beratungslehrerin, Beratungslehrer; 
Stellvertretungen: Beginn, Ende, Art, Name

7. Entlassung: Datum, Art, Art und Inhalt des Entlassungsdokuments, 
Aushändigungsvermerk

8. Überweisung: Datum; Name, Nummer, Erreichbarkeit der aufneh-
menden Schule: Anschrift Postzustellung, Telefon, Fax, E-Mail

1Die Verordnung ist am 5. Juli 2007 (GV. NRW. 14/07 S. 220) in Kraft getreten. Die letzte
Änderung ist am 23. März 2022 (GV. NRW. S. 405) in Kraft getreten.
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9. Befreiung und Ausschluss vom Unterricht: Beginn, Ende, Art, Umfang

10. Teilnahme am Unterricht: Beginn, Ende, Art, Umfang, Verlauf, Lei-
tung, Fehlzeiten: Art, Umfang

11. Teilnahme an zusätzlichen Veranstaltungen der Schule, Program-
men und Organisationsformen: Beginn, Ende, Art, Umfang

12. Praktikum: Beginn, Ende, Art, Umfang, Ausbildungsstätte, Erreich-
barkeit 

13. gesundheitliche Beeinträchtigung und/ oder körperliche Behinde-
rung (soweit nach § 57 Absatz 1 SchulG notwendig)2: Beginn, Ende, Art,
Umfang

14. Schülerfahrkosten: Beginn, Ende, Art, Verbindung, Erstattung, Be-
willigungszeitraum

15. Befreiung Eigenanteil Lernmittel: Beginn, Ende

16. Bescheinigung, Zeugnis: Datum, Art, Inhalt

17. Funktion der Personen nach § 1 Abs. 1 Nummer 1 und 2 VO-DV I

17.1 Mandat in Mitwirkungsorganen: Beginn, Ende, Art

17.2 sonstige schulbezogene Funktionen: Beginn, Ende, Art

18. Beurlaubung: Beginn, Ende, Grund

19. Schulversäumnis:

19.1 Beginn, Ende, Grund

19.2 Benachrichtigung zur Schulpflichtüberwachung: Datum, Verpflich-
teter, Art, Bekanntgabe

20. Vorsorgeuntersuchung: Datum, Art, Ergebnis**), nächste

21. Stundenplan der Person nach § 1 Abs 1 Nummer 1 VO-DV I

Abschnitt B

Leistungsdaten

1. Stand des Lernprozesses, Bescheinigungen (§§ 48, 49 SchulG):

1.1 Datum, Art, Note, Bewertung, Leistungsbericht

1.2 Fach/Kurs/Lernbereich, Kursart, Fachlehrerin/Fachlehrer, Fehlzei-
ten: Art, Umfang

1.3 Bemerkung, Bericht: Datum, Art, Inhalt

1.4 Feststellungsprüfung in einer Fremdsprache: Datum, Sprache

2. Versetzungsverfahren (§ 50 SchulG): 
Datum, Art, Inhalt, Bekanntgabe

3. Konferenz: Datum, Art, Ergebnis, Bekanntgabe

4. Prüfung: Datum, Art, Verlauf, Teilergebnis, Gesamtergebnis, Qualifi-
kation

5. Ergebnis von Lernstandserhebungen und Vergleichsarbeiten gemäß
§§ 3, 120 Abs. 3 SchulG: Datum, Art, Ergebnis

6. Ergebnis der Grundschulempfehlung gemäß § 11 Abs. 4 SchulG 
(jetzt: § 11 Absatz 5 SchulG): Datum, Ergebnis

Abschnitt C 
Schulform- oder schulstufenspezifische Zusatzdaten

I. Grundschule

1. Vorschulische Beratung und Förderung (§ 36 SchulG): Beginn, Ende,
Art, Einrichtung, Erreichbarkeit

2. Beginn der Schulpflicht (§ 35 SchulG):

2.1 vorzeitiger Beginn

2.2 Zurückstellung Beginn, Ende; Anrechnung auf Dauer der Schul-
pflicht

2.3 schulärztliches Gutachten: Datum, Ergebnis**)

3. Sprachfeststellung (§ 36 Abs. 3 SchulG): Datum, Ergebnis**)

II. Gymnasiale Oberstufe

1. Bildungsgang: Kurswahl Sekundarstufe II, Erfüllung der Zulassungs-
voraussetzungen und der Zulassungsvoraussetzungen für die Abitur-
prüfung: Datum, Art, Fach, Leistungsbewertung

2. Weitere Berechtigungen (z.B. Latinum, Graecum etc.): Datum, Art

III. Berufskolleg

1. Ausbildung Ausbildungsberuf, Berufsfeld, Fachrichtung

2. Ausbildungsbetrieb Name, Ausbildungsstätte, Ausbilder, Erreichbar-
keit: Anschrift Postzustellung, Telefon, Fax, E-Mail

3. Organisation der Ausbildung Beginn, Ende, Ausbildungszeiten, Ver-
lauf

4. frühere Berufsausbildung Ausbildungsberuf, Berufsfeld, Fachrichtung,

Abschluss

5. Organisation des Berufsschulunterrichts Beginn, Ende, Art, Umfang

6. nach dem Berufsbildungsgesetz zuständige Stelle Name, Erreichbar-
keit: Anschrift Postzustellung, Telefon, Fax*), E-Mail*)

7. die unter C II. genannten Daten dieses Katalogs

IV. Förderschule 
sowie allgemeine Schule mit sonderpädagogischer Förde-

rung

Entscheidung über den sonderpädagogischen Förderbedarf: Datum, 
Art, Förderdauer, Förderort, Förderplan, Förderumfang, Datum und Er-
gebnis**) des zugrunde liegenden Gutachtens

*) Soweit im Einzelfall nicht erforderlich, ist die Angabe freiwillig und jederzeit widerrufbar
**) Daten,  die  ausschließlich  zur  Erfüllung  des  Bildungs-  und  Erziehungsauftrags  der

Schule und für die hierbei entstehenden Beurteilungen beziehungsweise notwendigen
Dokumentationen  automatisiert  verarbeitet  werden  dürfen.  Medizinische  Gutachten
und Atteste sind hiervon ausgenommen und dürfen nicht automatisiert verarbeitet wer-
den. Auswirkungen der Daten dürfen durch maßnahmebezogene Entscheidungsbegrif-
fe, eine Zahl oder Prozentangabe automatisiert verarbeitet werden.

Tabelle 2: Anlage 1

Anlage 2
(vgl. § 4 Abs. 5)

Sonstiger Datenbestand

I. Obligatorische Dokumentationen

1. das Klassenbuch, die ergänzenden Kurshefte für die Wahl-
pflichtbereiche und die Kurse mit Fachleistungsdifferenzierung 
der Sekundarstufe I sowie die Kurshefte der gymnasialen Ober-
stufe mit folgenden Angaben: 
Bezeichnung der Klasse oder des Kurses, Namen der Lehrkräf-
te unter Nennung der Fächer, Namen der Schülerinnen und der
Schüler einschließlich evtl. schulischer Funktionen, Namen der 
oder des Vorsitzenden der Klassenpflegschaft oder Jahrgangs-
stufenpflegschaft und der Stellvertretung, Telefonnummern und
Anschrift(en), unter denen die Eltern erreichbar sind, soweit 
diese nicht widersprochen haben, die von volljährigen Schüle-
rinnen und Schülern angegebene Kontaktadresse, Nachweise 
zum Unterricht, Vermerk über Schulversäumnisse, Verspätun-
gen und besondere (z.B. im Hinblick auf Maßnahmen gemäß § 
53 SchulG relevante) Vorkommnisse im Unterricht

2. Liste der schriftlichen Arbeiten und deren Ergebnisse

3. Prüfungsakten (Zulassungs- und Prüfungslisten, Prüfungsnie-
derschriften usw.)

4. Vermerke über erteilte Schulbescheinigungen für Anträge auf 
Schülerfahrkostenübernahme, Ausbildungsförderung; Lehr- 
und Lernmittelausgabe usw. einschließlich der zur Bearbeitung 
erforderlichen Einzeldaten

5. Mitteilungen über Schülerunfälle an die Unfallkasse NRW

II. Weitere Informationssammlungen

1. die Schülerakte (Schülerbegleitmappe), die ergänzend alle die 
einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler betreffenden 
Vorgänge enthält (z.B. Zeugniszweitschriften, Schriftverkehr zu 
Schulpflichtverletzungen, Erziehungs- und Ordnungsmaßnah-
men, Vermerke über erteilte Schulbescheinigungen, Schü-
lerausweise usw., Ausnahmegenehmigungen, sonderpädagogi-
sche Gutachten, Aktenvermerke über Schullaufbahnen, Doku-
mentation über die erfolgten Maßnahmen und die Beratungser-
gebnisse zur Beruflichen Orientierung)

2. die nicht im Schülerstammblatt enthaltenen, getrennt und ver-
schlossen aufzubewahrenden Beratungsunterlagen sonderpäd-
agogischer, medizinischer, psychologischer und sozialer Art, 
soweit für die Schülerin oder den Schüler eine besondere schu-
lische Betreuung in Betracht kommt*)

3. Auflistungen als Auszüge aus bestehenden Sammlungen, um 
einen Überblick zu erleichtern oder eine Übersicht zu vereinfa-
chen (z.B. zentrale Suchkartei mit den Individualdaten, Anmel-
delisten, Anwesenheitslisten, Klassenlisten)

4. Notenliste (Notenbuch der Lehrkraft) mit Einzelnoten oder ggf. 
Teilleistungsnoten je Fach/Kurs: Klassenarbeiten, Kursarbeiten,
Klausuren; Ergebnisse der sonstigen Mitarbeit mit Noten bzw. 
Punktbewertung sowie Aufzeichnungen zum Arbeits- und Sozi-
alverhalten

5. Notenspiegel der Klasse/Jahrgangsstufe, Schulstufe; Zensu-
renliste

6. zusätzliche Daten:

6.1 Mandat der Eltern in Mitwirkungsorganen nach dem Schulmit-
wirkungsgesetz (bekleidetes Amt)

6.2 Teilnahme an herausgehobenen künstlerischen, wissenschaftli-
chen und schulsportlichen Wettbewerben (z.B. Wettbewerbe 
„Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“, Landessport-
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fest der Schulen, Bundeswettbewerb der Schulen „Jugend trai-
niert für Olympia“ sowie Erwerb von sportlichen Leistungsab-
zeichen)

*) Daten,  die  ausschließlich  zur  Erfüllung  des  Bildungs-  und  Erziehungsauftrags  der
Schule und für die hierbei entstehenden Beurteilungen beziehungsweise notwendigen
Dokumentationen  automatisiert  verarbeitet  werden  dürfen.  Medizinische  Gutachten
und Atteste sind hiervon ausgenommen und dürfen nicht automatisiert verarbeitet wer-
den.

Tabelle 3: Anlage 2

Anlage 3
(vgl. § 2 Abs. 2)

I.

Datensatz bei Genehmigung der Verarbeitung personenbezogener 
Schülerinnen- und Schülerdaten auf privaten digitalen Geräten, soweit 
zur Aufgabenerfüllung erforderlich

1. Name, Geburtsname,

2. Vorname

3. Geschlecht

4. Geburtsdatum

5. Konfession

6. Klasse/Jahrgangsstufe, Kurs

7. Schülernummer/Nummer des Gesamtschülerverzeichnisses

8. Ausbildungsrichtung bzw. Ausbildungsberuf

9. Fächer, in denen die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler 
unterrichtet

10. Leistungsbewertungen und Bemerkungen zum Arbeits- und So-
zialverhalten in den Fächern, in denen die Lehrkraft die Schüle-
rinnen und Schüler unterrichtet, einschließlich digital von die-
sen erstellter Leistungsnachweise

11. Zeiten des Fernbleibens vom Unterricht in den Fächern, in de-
nen die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler unterrichtet

12. Vermerk über Benachrichtigungen gemäß § 50 Abs. 4 SchulG 
in den Fächern, in denen die Lehrkraft die Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet

13. Erreichbarkeit der in § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten 
Personen (Anlage 1, Abschnitt A, Teil I Nummern 1.4, 2.6, 2.7, 
3.3, 3.4)

14. Dokumentationen im Zuge des pädagogischen, sozialpädago-
gischen und schulpsychologischen Mitwirkens bei der Bildungs-
und Erziehungsarbeit (z.B. Vermerke über Beratungstätigkeit, 
Arbeits- und Sozialverhalten)*)

II.

Stellvertretende Schulleiterinnen, stellvertretende Schulleiter und ggf. 
weitere mit Schulleitungsaufgaben betraute Lehrkräfte sowie Klassen-
lehrerinnen oder Klassenlehrer und Jahrgangsstufenleiterinnen oder 
Jahrgangsstufenleiter (Beratungslehrerinnen oder Beratungslehrer in 
der gymnasialen Oberstufe) dürfen darüber hinaus folgende Schülerin-
nen- und Schülerdaten auf privaten digitalen Geräten verarbeiten:

1. Halbjahresnoten in allen Fächern

2. alle zeugnisrelevanten Leistungsangaben, gegebenenfalls Aus-
sagen zum Arbeits- und Sozialverhalten, Angabe der Fehlzei-
ten

3. Zeugnisbemerkungen

4. Vermerke über Benachrichtigungen gemäß § 50 Abs. 4 
SchulG.

*) Daten,  die  ausschließlich  zur  Erfüllung  des  Bildungs-  und  Erziehungsauftrags  der
Schule und für die hierbei entstehenden Beurteilungen beziehungsweise notwendigen
Dokumentationen  automatisiert  verarbeitet  werden  dürfen.  Medizinische  Gutachten
und Atteste sind hiervon ausgenommen und dürfen nicht automatisiert verarbeitet wer-
den.

Tabelle 4: Anlage 3
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